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bel Existenzgrindung

Wer Arbeitdosengeld | bezieht oder
von Arbeitslosigkeit bedroht ist, hat die
Moglichkeit, Leistungen der Agentur
fUr Arbeit zur Forderung der Aufnahme
einer selbststandigen Tétigkeit nach §
57 SBG Il, das so genannte Uberbri-
ckungsgeld, zu beziehen. Gleiches gilt
fUr behinderte oder von Behinderung
bedrohte Menschen, die in die Selbst-
standigkeit starten wollen (88 33 Absatz
3 Nr. 5 SGB 1X, 57 SGB Ill). Das U-
berbrickungsgeld ist ein wichtiger Eck-
pfeiler der frelen Existenzgriindung:
Sehr viele Arbeitslose versuchen, mit
Hilfe von Uberbriickungsgeld den erst-
maligen Weg in den Journalismus oder
den Wiedereinstieg zu erreichen.

Hinzu kommt: Auch die Agentur fir
Arbeit ist geradezu begeistert, wenn sie
ihre Arbeitsosen ,ins Uberbriickungs-
geld* bekommt. Denn auf diese Weise
verschwinden sie aus der bedriickenden
Arbeitsdosenstatistik - und die Politik
kann auf die wachsende Anzahl selbst-
sténdiger Existenzen verweisen. Daher
werden Antréage auf Uberbriickungsgeld
meist schnell bearbeitet.

Voraussetzung ist freillich immer der
(potenzielle) Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld | im Falle der Arbeitslosigkeit.
Wer nur einen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld Il hat, erhdlt dagegen seit 1.
Januar 2005 nur noch das so genannte
Einstiegsgeld. Eine Ausnahme gilt for
Behinderte und von Behinderung be-
drohte Menschen: Sie erhalten Uber-
brickungsgeld auch ohne Anspruch auf
Arbeitslosengeld | — sowie weitere
Leistungen.

Chancen realistisch einschatzen

Bel aler Euphorie Uber die ,Neue
Selbststandigkeit” und die entsprechen-
den Fordermoglichkeiten sollte nicht
vergessen werden: Viele frele Journalis-
ten verdienen unterdurchschnittlich —
und der Durchschnitt liegt bereits bei
nur 1.800 Euro Gewinn monatlich.
Weiterhin drangen zahlreiche arbeitslo-
se Journalisten auf diesen Markt, in den
auch viele stellungslose Akademiker
streben. Wer Wert auf soziae Sicher-
heit, angemessene Bezahlung und lang-
fristige Planung legt, wird diese in der
Regel woanders suchen missen. Aus-
nahmen gibt es freilich immer, und
manche Freien verdienen auch Uber-
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Beitrag nicht mehr gültig
Wichtig: Seit dem 1. August 2006 ist das Überbrückungsgeld durch den Gründungszuschuss ersetzt worden, siehe separates Info unter www.djv.de/schwerpunkte/freie/infos.shtml

Das Überbrückungsgeld wird nur noch in Ausnahmefällen bis 1.11.2006 geleistet.


durchschnittlich, - der Normalfall ist es
bei weitem nicht.

Uberbriickungsgeld - nicht fur je-
dermann

Das Uberbriickungsgeld sollte nicht
Uberstiirzt beantragt werden, zumindest
wenn man noch ausreichend lange An-
spriiche bei der Agentur fur Arbeit hat.
Denn theoretisch kann man noch am
letzten Tag seines Arbeitslosengeldbe-
zugs ,ins Uberbriickungsgeld gehen*
(dazu ist wegen potenzieller birokrati-
scher Verschleppung aber nicht zu ra
ten; der Antrag sollte spatestens einen
Monat vor Auslaufen des Anspruchs
auf Arbeitslosengeld | gestellt werden).
Nur auf Grundlage eines gut durchdach-
ten Konzepts kann vermieden werden,
dass nach sechs Monaten Uberbri-
ckungsgeld Schluss mit der freien Exis-
tenz ist. Andererseits hat das Uberbrii-
ckungsgeld gegentiber dem Arbeitslo-
sengeld den klaren Vorteil, dass die
Einnahmen aus selbststéndiger Tétig-
keit nicht darauf angerechnet werden.
Denn die Anrechnung auf das Arbeits-
losengeld erfolgt fast vollstandig bis auf
einen Freibetrag von 165 Euro (Ge-
winn, dieser kann entweder durch eine
Betriebsausgabenpauschae von 30 Pro-
zent oder den Nachwels tatséchlich ho-
herer Kosten errechnet werden).

Dennoch kann in Sonderfallen die Ar-
beitslosigkeit finanziell vorteilhafter
sein. Das kann fir solche Arbeitslosen
gelten, die schon vor der Arbeitslosig-
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keit neben ihrer Arbeitnehmertétigkeit
selbststandig tdtig waren. Sie brauchen
sich ihre Einkinfte auch wahrend der
Arbeitdosigkeit nicht anrechnen zu
lassen, jedenfalls nicht bis zur Hohe des
damaligen Durchschnittseinkommens.
Voraussetzung dafUr: Die selbststandige
Tatigkeit erfolgte innerhalb der letzten
18 Monate vor Arbeitslosmeldung min-
destens zwolf Monate lang und liegt
unter 15 Stunden pro Woche (8 141
Absatz 3 SGB I11). Freilich kann derje-
nige, der seine selbststéndige journalis-
tische Tétigkeit anrechnungsfrel fort-
fahrt, nicht wegen der gleichen Tétig-
keit anschlieffend Uberbriickungsgeld
beantragen, da dies nur fir neue Exis-
tenzgrindungen gewahrt wird!

Alternativ. zum  Uberbriickungsgeld
kann auch bis zu drei Jahre lang ein
Existenzgrindungszuschuss von der
Agentur fur Arbeit bezogen werden, der
alerdings mit 600 Euro monatlich im
ersten Jahr sehr mager ausfdlt, im
zweiten Jahr sogar nur noch 300 Euro
und im dritten Jahr 150 Euro betrégt. In
der Regel ist das Uberbriickungsgeld
erheblich besser (siehe dazu auch das
entsprechende DJV-Info ,Kene Ich-
AG: Existenzgriindungszuschuss").

Sperrzeiten vermeiden

Die Agentur fur Arbeit kann gegentiber
Arbeitlosen eine Sperrzeit fur Leistun-
gen verhangen, wenn sie ihre Arbeitslo-
sigkeit selbst verschuldet oder bestimm-
te Pflichten (Arbeitssuche, Meldepflich-
ten etc.) verletzt haben. Diese dauert bel
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Eigenkiindigung oder selbst veranlass-
tem Aufhebungsvertrag im Regelfall
drei Monate. Eine Sperrzeit kann dabei
nicht nur zur Reduzierung des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld | flhren,
sondern auch zur Kirzung des Uber-
briickungsgelds. Wer selbst kindigt,
gleich aber Uberbriickungsgeld bean-
tragt, muss daher im Regelfall mit der
Kirzung des Uberbriickungsgelds auf
drei Monate rechnen. Immerhin wirde
das Uberbriickungsgeld dann immerhin
sofort gezahlt werden, allerdings nur
noch drel Monate lang. Als Alternative
bleibt dann nur noch, eine Sperrzeit fir
die ersten dree Monate hinzunehmen
und erst im vierten Monat der Arbeits-
agentur mitzuteilen, dass die Selbst-
sténdigkeit beabsichtigt ist. In diesem
Fale wirde das Uberbriickungsgeld
dann tatséchlich sechs Monate lang
gezahlt werden. Wichtig: Die alte Re-
gelung, nach der eine sanktionslose
Eigenkiindigung und damit Uberbri-
ckungsgeldbezug ohne Einschrankung
moglich war, wenn direkt im An-
schluss an das Ende des Arbeitsver-
haltnisses eine Existenzgrindung folg-
te, ist im Juni 2005 aufgehoben wor-
den. Auf _Grund einer Dienstanwei-
sung der Arbetsagentur _kann der
Anspruch _auf _Uberbriickungsgeld
sogar _ganzlich _gestrichen werden,
wenn die Kiundigung des Arbeitsver -
trags oder der Abschluss eines Auf-
hebungsvertrags explizit zum_Zweck
einer _Existenzgrindung bzw. der
Selbststandigkeit _erfolgte  (Punkt
57.14 der Durchfiihrungsanweisung
vom 6.6.2005).

Allgemeine Voraussetzungen fur die
Gewahrung von Uberbriickungsgeld

Kurzbeschreibung

Mit dem Uberbriickungsgeld wird Exis-
tenzgriindern, die durch Aufnahme ei-
ner selbststéndigen Tétigkeit aus dem
Leistungsvorbezug der Agentur fur Ar-
beit ausscheiden bzw. ihn vermeiden,
wahrend einer Anlaufzeit der Existenz-
grindung |ebensunterhaltssichernde
Leistung gewahrt. Entsprechendes gilt
fur Behinderte und von Behinderung
bedrohte Menschen.

Forderdauer

Das Uberbriickungsgeld wird grund-
sétzlich fir sechs Monate gewahrt. Es
kann nicht gewahrt werden, wenn der
Anspruch auf Arbeitslosengeld fir die-
sen Zeitraum ruht (88 142 bis 143 a
SGB 111), z. B. bel Zahlung von Kran-
ken- oder Mutterschaftsgeld bzw. wenn
der (ehemalige) Arbeitgeber fr diesen
Zeitraum noch Arbeits- oder Urlaubs-
entgelt zahlt, sowie eventuell bei Zah-
lung einer Abfindung wegen vorzeitiger
Arbeitsaufgabe. Der Anspruch verkiirzt
sich durch Sperrzeiten nach § 144 SGB
[I.

Forderhodhe

Die Leistung wird in Hohe des Betrages
gewdhrt, den der Arbeitdose as Ar-
beitslosengeld | zuletzt bezogen hat
oder als forderbarer Arbeitnehmer bel



Arbeitslosigkeit hétte beziehen kénnen,
zuziglich der Sozialversicherungsbei-
trage, die die Agentur fir Arbeit getra-
gen hat oder hétte tragen mussen. Damit
betragt es derzeit 171,5 Prozent des
bezogenen Arbeitslosengeldes |I. Bel-
spiel: Arbeitslosengeld 1.000 Euro, U-
berbrickungsgeld aso 1.715 Euro
(Auszahlungsbetrag). Liegen die Vor-
aussetzungen fur eine Minderung des
Arbeitslosengeldes nach § 140 SGB Il
vor (verspétete Arbeitslosmeldung), so
mindert sich in der Regel auch der Zeit-
raum des Uberbriickungsgelds.

Steuer und Sozialversicherung

Steuern: Das Uberbriickungsgeld ist
steuerfrei und auch vom Progressions-
vorbehalt befreit, d. h. es fuhrt auch
nicht zu einer Erhdhung der personli-
chen Steuerquote.

Sozialversicherung:  Wer  Uberbri-
ckungsgeld erhdlt, ist ab dem Tag des
offiziellen Leistungsbeginns nicht mehr
Uber die Agentur fir Arbeit versichert
und sollte daher rechtzeitig vor Leis
tungsbezug einen Antrag auf Mitglied-
schaft in der Kiinstlersozialkasse stellen
(Tel. 04421/308-0), sofern eine freie
journalistische Tatigkeit ausgelibt wird.
Wichtig hierbei: Das Uberbriickungs-
geld ist, well steuerfrei, nicht als ge-
schétztes und damit beitragspflichtiges
Arbeitseinkommen anzugeben, sondern
lediglich der erwartete Gewinn aus der
freien Tatigkeit selbst. Wer noch keine
Belege fur eine freie Tatigkeit nachwei-
sen kann, weil bisher und auch in den
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folgenden Wochen noch keine Auftrag-
geber zu finden sind, muss mit der Ab-
lehnung rechnen und sollte sich daher
fir eine Ubergangszeit entweder frei-
willig gesetzlich oder privat gegen
Krankheit versichern (Beratung hierzu
auch beim DJV-Versicherungsmakler
Helge Kuhl, Tel. 04346/5031).

Antragsber echtigte

1. Arbeitslose, die eine selbststandige
Tatigkeit aufnehmen, wodurch die
Arbeitslosigkeit beendet oder ver-
mieden wird.

2. Arbeitnehmer, die eine Beschéfti-
gung ausgelibt haben, die als Ar-
beitsbeschaffungsmaldnahme  gefoér-
dert worden ist.

3. Behinderte und von Behinderung
bedrohte Menschen, die in die
Selbststéndigkeit starten (88 33 Ab-
satz 3 Nr. 5 SGB 11X, 57 SGB Il1),
ohne dass es dabei auf Vorversiche-
rung in der Arbeitslosenversicherung
ankommt. Die Forderung ist ausge-
schlossen, wenn noch nicht 24 Mo-
nate seit der letzten FOrderung einer
Existenzgriindung durch Uberbrii-
ckungsgeld oder Existenzgrindungs-
zuschuss vergangen sind. Diese Frist
kann aber in besonderen Féllen ver-
kirzt werden oder vollig unbeachtet
bleiben.
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Antragstellung

Antrége sind bei derjenigen Agentur fir
Arbeit zu stellen, bei welcher der An-
tragsteller entweder arbeitslos gemeldet
ist oder sich im Fall der Arbeitslosigkeit
melden musste. Behinderte und von
Behinderung Bedrohte stellen den An-
trag be ihrem Rehabilitationstrager
nach 8§ 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 SGB IX.
Das konnen z. B. die Krankenkasse,
Berufsgenossenschaft, BfA, Jugendhilfe
oder Sozialamter sein. Zustandig fur die
Durchfuihrung ist das Integrationsamt.

Antragsfristen

Der Antrag ist grundsétzlich vor Auf-
nahme der selbststandigen Tétigkeit zu
stellen. Daher sollte der Antrag inhalt-
lich so formuliert werden, dass deutlich
wird, dass es sich um eine neue Exis-
tenzgrindung handelt. Wer also gele-
gentlich schon frele Auftréage erhalten
hat, sollte entsprechend genug Argu-
mente dafur finden, dass sein Vorhaben
wirklich as neues Konzept gegentiber
der alten Téatigkeit anzusehen ist: ,,Mein
bisher schon gelegentliches freie Arbel-
ten wird im Rahmen der Existenzgrin-
dung entscheidend dadurch professiona-
lisiert....”. Um das Problem von vorn-
herein auszuschalten, sollte im Antrag
so wenig wie moglich Gber freie Auf-
trage in den Vormonaten der Antrag-
stellung zu lesen sein.

Unterlagen

Antragsunterlagen werden in der Regel
nach einer personlichen Erstberatung
durch den zusténdigen Arbeitsvermittler
bei der Agentur flr Arbeit ausgegeben.
Dem ausgefillten Antrag ist eine Stel-
lungnahme einer fachkundigen Stelle
Uber die Tragféhigkeit der Existenz-
grindung beizufiigen. Als fachkundige
Stellen kommen die Industrie- und
Handelskammern, Unternehmensbera-
tungen und fur DJV-Mitglieder auch die
DJV-Landesverbande sowie die DJV-
Bundesgeschéftsstelle in Frage.

Erstberatung nur durch die Agentur
far Arbeit

Ratsuchende sollten sich zunéchst bei
ihrem Arbeitsvermittler (neudeutsch:
» Falmanager”) darliber informieren, ob
sie leistungsberechtigt sind. Der DIV
kann leider wegen der vielen Sonderfal-
le eine Erstberatung nicht anbieten. Be-
hinderte und von Behinderung Bedrohte
enden sich an ihren Rehabilitationstré-
ger (s. 0.).



Stellungnahme zur Existenzgr indung
durch DJV-Landesverbande

Voraussetzungen fur
nahme des DJV

die Stellung-

Grundsétzlich wird von dem Antragstel-
ler verlangt, dem Formular zur Stel-
lungnahme ein schriftliches Konzept
seines Vorhabens beizufligen. Darin
sollten grundsétzliche Angaben zum
angestrebten  Unternehmen  enthalten
sein. Dazu gehoren: Kurzbeschreibung
des Existenzgrindungsvorhabens, Dar-
stellung des personlichen und berufli-
chen Werdegangs, insbesondere zu Er-
fahrungen im Medienbereich, ein aus-
fuhrlicher Finanzierungsplan, der den
Zeitraum der néchsten funf Jahre um-
fasst, eine Auflistung méglicher Kun-
den, ein Marketingkonzept, eine Wett-
bewerbsanalyse und Angaben des An-
tragstellers zur Selbststéndigkeit der
Tatigkeit. So fordert es auch die Bun-
desagentur fur Arbeit (Durchfihrungs-
anweisung Uberbriickungsgeld  vom
6.6.05, Punkt 57.21).

Personlicher und beruflicher Werde-
gang

Hierzu gehdren der Lebendauf, Zeug-
niskopien, Arbeitszeugnisse, Nachweise
Uber besondere Kenntnisse und Fertig-
keiten.
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Finanzierungsplan

Hierzu zahlt eine Auflistung aler Ein-
nahmen und Ausgaben des geplanten
Unternehmens einschliefdich der be-
absichtigten  Privatentnahmen  (Ein-
kommen). Einnahmen aus journalisti-
schen Arbeiten konnen auch dann ein-
gesetzt werden, wenn zum Zeitpunkt
der Antragstellung kein konkreter Auf-
trag vorliegt. Es handelt sich dabei not-
wendigerweise um eine Schéatzung. Zu
den Einnahmen gehort selbstverstand-
lich in den ersten sechs Monaten auch
das Uberbriickungsgeld. Zu den Ausga-
ben gehdrt eine Auflistung der Kosten
zum Beispiel fur Blro, Auto, Schreib-
waren, Telefon, PC, Porto und Bewir-
tungskosten. Der Finanzierungsplan
sollte auf funf Jahre hin ausgerichtet
sein. Dabel sollte die erwartete Umsatz-
entwicklung und Einkommenserwar-
tung aufgezeigt werden. Dabei gentgt
es, dass die Beispielsrechnung mit einer
genauen Aufschlisselung der Kosten
fir einen enzigen Monat vorgelegt
wird und dass im Ubrigen fir die weite-
ren Monate bzw. Jahre pauscha ange-
geben wird, welcher Gesamtumsatz
bzw. welches Gesamteinkommen er-
wartet wird. Ein Kapitalbedarfsplan
sollte zeigen, in welchem Umfang Ka-
pital bendtigt wird und aus welchen
Quéllen es stammen soll. Dabel ist na-
turlich auch die Sacheinlage (z.B. der
eigene PC) as Kapitaleinlage denkbar.
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Muster einer Einnahme-/Uber schuss-
rechnung

Betriebsausgaben in | 15.400
Euro gesamt

Miete 3.000
Telekommunikation 2.800
Reisekosten 3.000
Abschreibungen 1.500
Geringwertige Wirt- 800
schaftsguter

Fotobedarf, Filme, Foto- 750
arbeiten

Versicherun- 650
gen/Berufsverband

Betriebsbedarf 600
Umsatzsteuer, an das
Finanzamt abgefihrt 500
Rechts- und Beratungs- 500
kosten

Fachliteratur 350
Reparaturen 200
Werbekosten 250
Porto, Zustelldienste 200
Burobedarf 150
EDV-Zubehor 100
Geldverkehr Nebenkos- 50
ten

Betriebseinnahmen in 32.100
Euro gesamt

Honorare 30.000
zzgl. Umsatzsteuer 2.100
Betriebseinnahmen 32.100
/. Betriebsausgaben 15.400
Gewinn 16.700

Kundenkreise

Hier sind mogliche Abnehmer der jour-
nalistischen Leistungen zu nennen. Da
bei ist es auch zuléssig, eine grobe Um-
schreibung von Auftraggebern zu ge-
ben, wenn die Angaben einigermalien
schlissig erscheinen. Es sollten aber
grundsétzlich mehrere Kunden genannt
werden, es sei denn, dass der An-
tragsteller ein Uberzeugendes Konzept
hat, nach dem er auch nur mit einem
einzigen Auftraggeber erfolgreich zu-
sammenarbeiten kann.

Wettbewer bssituation

Die Beschreibung der Wettbewerbssitu-
ation sollte ein redlistisches Bild des
Antragstellers von seiner eigenen wirt-
schaftlichen Lage auf dem Geschéfts-
feld freier Journalismus geben. Der An-
tragsteller sollte zeigen, dass er sich
bewusst ist, dass er sich in einen Wett-
bewerb mit anderen freien Journalisten
begibt und darstellen, wie er sich dort
eine eigene Position schaffen kann.

M ar ketingk onzept

Hier sind Angaben dazu zu machen, auf
welche Weise sich der Antragsteller as
freier Journalist vermarkten will. Typi-
sches Marketing geschieht durch: Di-
rektansprache von Redaktionen, eigene
Website, Eintragung in  Online-
Datenbanken und Adresstaschenbiicher
(z.B. DJV-Taschenbuch Freie Journais-



ten), Veroffentlichung von Informati-
onsbléttern, Erstellung von Visitenkar-
ten, Ubernahme von offentlich wirksa-
men Funktionen.

Angaben zur Selbststandigkeit der
Tatigkeit

Der Antragsteller muss darlegen, wie er
ein tatsachlich selbststandiges Unter-
nehmen aufbauen will und die Gefahr
der Scheinselbststandigkeit vermeidet.
Selbststandigkeit liegt nicht vor, wenn
der Antragsteller von einem Auftragge-
ber personlich abhangig und in dessen
Betrieb eingegliedert ist. Eine Selbst-
standigkeit im Sinne von Uberbri-
ckungsgeld liegt nicht vor, wenn der
Journalist in den sechs Monaten aus-
schliefdlich oder im Wesentlichen mit
Sozialversicherungsbeziigen fir enen
Auftraggeber arbeitet (wie es beispiels-
weise im Rundfunk mitunter der Fall
ist).

Die Bewertung des Konzepts

Entscheidend ist, dass der zustandige
Bearbeiter durch das Konzept die Uber-
zeugung gewinnt, dass das geplante
Vorhaben tragféhig ist, das heil3t nach
dem Ablauf der Forderung durch die
Agentur fur Arbeit fortbestehen kann.
Diese Uberzeugung wird letztlich nur
durch eine Gesamtbetrachtung des Vor-
habens gewonnen. So ist es zum Bei-
spiel kein negatives Zeichen, wenn ein
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Existenzgrinder in den ersten Monaten
von deutlichen Anlaufverlusten ausgeht,
sofern er nur darstellen kann, wie er
kurz- und langfristig diese Anlaufkosten
minimieren und eventuelle Schulden
abtragen kann. Weiterhin wird bertck-
sichtigt, dass namhafte Wirtschaftsinsti-
tute von einer weiteren Expansion des
M edienmarktes ausgehen und deswegen
auch ungewohnliche Vorhaben eine
Erfolgsaussicht haben kdnnen.

Freiwillige Arbeitslosenversicherung
nutzen!

Ab 1. Februar 2006 ist eine freiwillige
Arbeitdosenversicherung  auch  fir
Selbststdndige maoglich. Diese Mo6g-
lichkeit sollte unbedingt genutzt wer-
den; ein entsprechender Antrag sollte
zeitgleich mit dem Antrag auf Uberbri-
ckungsgeld gestellt werden. Ausfuhrlich
informiert der DJV zum Thema Freiwil-
lige Arbeitslosenversicherung im Tipps
fur Frele vom 30.12.2005, erhdltlich
unter
www.djv.de/schwerpunkte/freie/news/3
0_12 05.shtml

Nutzliche I nternetseiten

Informationen flr Freie:
www.djv.de/schwerpunkte/freie/infos.s
html

Internetseite Uberbriickungsgeld:
www.ueberbrueckungsgeld.de
Tacheles eV. (mit Durchflihrungsan-
weisungen)

www.tacheles-sozia hilfe.de
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Weiterelnfos

Weitere Informationen fir die freie T&-
tigkeit finden sich im DJV-Ratgeber
,Vvon Beruf: Frei* (476 Seiten), der fir
15 Euro (+Porto und Verpackung) beim
DJV bestellt werden kann (kommt mit
Rechnung, zu bestellen per E-Mail bei

mur@djv.de oder bei DJV-Verlags- und
Service-GmbH, zu Handen Frau Mur-
mann, Bennauerstral3e 60, 53115 Bonn,
Tel. 0228/201720, Fax 0228 / 241598).

Redaktion: Michagl Hirschler
(Tel.: 0228/20172-18), hir@djv.de





